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 Mit Sicherheit der richtige Weg 

Geschäftsbesorgungs- und Betreuungsauftrag – Maklervertrag 
 

Vertragsparteien / Vertragsgegenstand 

 
Der Kunde, «Name», «Strasse», «Ort_Zeile», Kom.-Nr. «Auftragsnummer». 
 
beauftragt den Versicherungsmakler gem. § 34 d Abs. 1 GewO 
 
Versicherungsverträge zu vermitteln mit Ausnahme von Sozialversicherungen, Direktversicherer oder 
ausländischer Versicherer (ohne Sitz in Deutschland). Die Versicherungsvermittlung umfasst insbesondere die 
Vorbereitung und den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitwirkung bei der Verwaltung und 
Erfüllung, insbesondere im Schadensfall. 
Alle erforderlichen Änderungen dürfen nur mit dem Einverständnis des Kunden durchgeführt werden.  
 
Pflichten des Maklers 

Der Makler befragt den Kunden im Rahmen seiner Tätigkeit nach seinen Wünschen und Bedürfnissen. Die 
Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat werden in einem Beratungsprotokoll 
dokumentiert. 
Der Makler wird einen Rat auf eine objektive und ausgewogene Marktuntersuchung stützen, soweit  im Einzelfall 
nicht etwas anderes vereinbart wird. Der Makler wirkt insbesondere bei der Verwaltung, Betreuung und Erfüllung 
des Versicherungsvertrages, zum Beispiel im Schadensfall, im Rahmen der Maklervollmacht mit. 
 
Maklervergütung 

Die Leistungen des Versicherungsmaklers werden durch die vom Versicherer zu tragende Courtage und 
beitragsfreie Schulungen abgegolten; sie ist Bestandteil der Versicherungsprämie. 
 
Pflichten des Kunden 

Alle vertrags- und risikorelevanten Änderungen hat der Kunde dem Makler unverzüglich mitzuteilen. 
 
Haftung 

Der Makler erfüllt seine Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die Haftung für die 
Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten ist auf eine Million Euro beschränkt, es sei denn, der Makler hat seine 
Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt. 
 
Kündigung 

Der Maklervertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann vom Kunden jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist schriftlich gekündigt werden. Der Makler kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat schriftlich 
kündigen. Er erlischt automatisch, wenn der Makler keinen Vertrag des Kunden mehr betreut bzw. der Kunde 
oder der Makler alle zu betreuenden Verträge kündigt. 
 
Verjährung 

Ansprüche auf Schadensersatz verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der Kunde Kenntnis von dem den Anspruch begründenden Umständen und 
der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.  
 

Maklervollmacht 

 
Der Kunde erteilt dem Makler oder ihrer Rechtsnachfolgerin die Vollmacht, in seinem Namen 
Versicherungsverträge abzuschließen, zu ändern oder zu kündigen und Erklärungen zu Versicherungsverträgen 
abzugeben oder entgegen zu nehmen, und bei der Schadensabwicklung für vom Versicherungsmakler vermittelte 
oder betreute Versicherungen mitzuwirken und dem Kunden dabei behilflich zu sein.  
 
Ergänzende Mitteilungen 

 
• Die Schwörer Finanzservice Vermittlungs-GmbH ist gemeldet bei der IHK Reutlingen (www.reutlingen.ihk.de ) als 

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO).  
Sie ist im Vermittlerregister unter Registrierungsnummer: D-YAJP-GLGB8-41 eingetragen 

• Der Kunde kann die Eintragung bei der Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V., Breite Straße 29,  
10178 Berlin, Telefon: 0180 600 585 0 (20 Cent/Minute aus den deutschen Festnetz, höchstens 60 Cent/Minute aus den 
Mobilfunknetzen) auf der Internetseite www.vermittlerregister.info (Schwörer Finanz Service) überprüfen. 

• Der Makler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an einem Versicherungsunternehmen. 
• Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Anteile des Kapitals zum Versicherungsmakler. 
• Beschwerdestellen – außergerichtliche Streitbeteiligung 

- Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin (www.versicherungsombudsmann.de) 
-         Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin 

 

Unterschriften 

(Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch, eine Kopie des Maklervertrages / Maklervollmacht erhalten zu haben) 
 

 

Oberstetten, 17.07.2018 

Ort/Datum                  Unterschrift Makler                                                                                        Unterschrift Kunde 


